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Vorlage 
für die Sitzung  

der staatlichen Deputation für Gesundheit 
am 16. April 2015 

 

 

Verlängerung der Gültigkeit des Landeskrankenhausplans 2010-2015 

 

 

A Problem 

Der aktuelle Landeskrankenhausplan hat eine Gültigkeit von 2010 bis 2015. Es gibt 

aktuell vier Themen mit noch ungeklärten Konsequenzen für die Krankenhausplanung im 

Land Bremen:  

 die bevorstehende Krankenhausreform anhand der Eckpunkte der Bund-Länder-

AG zur Krankenhausreform aus 12/2014,  

 der Beschluss der gemeinsamen Kabinettssitzung Bremen-Niedersachsen aus 

02/2015 zur länderübergreifenden Zusammenarbeit in der Krankenhausplanung,  

 der Gesellschafterwechsel zweier Kliniken in Bremerhaven und  

 die Medizinstrategie der Gesundheit Nord. 

 

B Lösung 

Es ist Klärung in den offenen Problemfeldern herbeizuführen, bevor der 

Landeskrankenhausplan fortgeschrieben wird. Die Gültigkeit des Landeskrankenhaus-

plans 2010-2015 wird daher längstens bis zum 31.12.2017 verlängert. 

 

C Alternativen 

Keine 

 



 

 

D Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

 

E Beteiligung / Abstimmung 

Die Abstimmung mit den Verbänden ist erfolgt. Es wurde Einvernehmen mit dem 

Landesplanungsausschuss erzielt. 

 

F Beschlussvorschlag 

Die staatliche Deputation für Gesundheit stimmt der Verlängerung der Gültigkeit des 

Landeskrankenhausplans 2010-2015 längstens bis zum 31.12.2017 zu. 


